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Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

Änderung der

Geschäftsordnung für den Gemeinderat


vom 19. Dezember 2008


Auf Grund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2008 folgende Änderung der Geschäftsordnung vom 
17. November 2000 beschlossen:

§ 1

Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat vom 17. November 2000 wird wie folgt geändert: 

§ 12  Einberufung 

(1) …

(2)  Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat zu Sitzungen schriftlich mit angemessener Frist, in der Regel eine Woche vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung (§ 13) ein. In der Regel finden Sitzungen freitags, ausnahmsweise montags, jeweils in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr statt. Sitzungen der Ausschüsse finden in der Regel mittwochs, jeweils in der Zeit von 19.00 bis 22.00 Uhr statt. In Notfällen kann der Gemeinderat ohne Frist und formlos (mündlich, fernmündlich oder durch Boten) einberufen werden.

(3) …

(4) …

(5) Mindestens zwei Sitzungen des Gemeinderates oder seiner Ausschüsse sollen jährlich in Nordhausen stattfinden.



- § 34 Abs. 1 und 2 GemO -


§ 2

Diese Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat tritt am 1. Juli 2009 in Kraft.
Nordheim, den 22. Dezember 2008
Schiek

Bürgermeister 

